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1. ANLASS ZUR PLANAJJFSTELLUNG 

~r Bereich ItHerrlesberg" ist bereits seit den 60e1:- Jahren in den 

Planungsüberlegungen der Stadt als zukünftiges Bauland TIn Gespräch 

und konsequentenveise in den Flächennutzungsplan aufgenommen worden. 

Die städtebauliche Bedeutung der geplanten Siedlungseinheit--in Zu-

sarrmenhang mit dem Bereich "Staudenlf gesehen - und der damit ver-,-

bundene starke Eingriff in den exponierten Landschaftsraum hat ,die 

Stadt Tübingen im Dezember 1979 veranIaßt, für diesen Bereich einen 

städtebaulichen Wettbewerb durchzuführen. 

Die Gestaltungsvorschläge des aus diesem Wett~Nerb hervorgegangenen 

ersten und dritten Preisträgers wurden zur Planreife weiterbearbeitet· 

und in den vorliegenqen Bebauungsplan aufgencmmen" 

2. ERFORDERLICHKEIT DER PI..ANlJl\r} 

Die Flächenausweisungen der neuen Wohnbauflächen basieren aUf einer 

Hochrechnung der Wohnbevöl~erung am 1.1.1974 (70 590 E). Die prognosti-

zierte ZUname der Wohnbevölkerung (1990: 75 300) mit rd. 0,4 % Zu-

';Ja.chs pro ~ahr erwies sich als zu vors.ichtig geschätzt, sie übersteigt 

den geschätzten liIert 19 81 bereits um knapp lCX:O Einwohner. Aus dieser 

Sicht ist es drip~end erforderlich,.daß Bauland bereitgestellt wird, 

zumal fast keine Baularnreserven vorhanden sind» 

3. VORBEREITENDE ];3AULEITPLANUNG 

In dem Flächennu~zLmgsplan (F~W) des Nachbarsctaftsverbandes Reutlingen-

Tübingen, der am 21.12.1979 genehmigt wurde, entsprechen die Dar, 

stellungen den geplanten Festsetzungen im Bebauungsplan: 

Das Neubaugebiet "Herrlesberg" ist als i'Wohnbaufläche" dargestellt, 

geringe Äb\"reichLmgen be~üglich der Fiä.chenausdehnung sind in jedem 

Fall durch den Begriff des "Entwickelns" abgedeckt. Der Flächennutzungs-

plan macht als städtebauliche Zielvorstellung deutlich, daß die Be-

bautmg auf der Hochfläche ringsherum durch Grtmzäsuren von der lIbrigen 

Bebauung atx;Jesetzt $ein soll. Diese Zielvorstellung wird im Bebauungs-

plan konkretisiert. 
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Eine weitere Zielvorstellung des Flächennutzungsplanes, die ~nzwischen 

in das, Flächennutzungsplan-Änderur.gsverfahren aufgenommen wurde, ist der 

Fortfall einer durchgehenden Verbindung der Erschließungsstraße von der 

Pfrondorfer straße mit der Erschließungsstraße von de~ Friedhofstraße. 

Damit soll dargestellt werden, daß die H~upterschließung von dem 

leistungsfähigen Anschluß an der Pfrondorfer straße erfolgen muß und daß 

der Verkehr des Neubaugebietes nicht das Orts zentrum Lustnau belasten 

soll. (NUr für den ÖPNV ist eine'Verbindung-der beiden Erschließungsäste 

vorgesehen). Diese Abweichung vOm genehmigten ~w stellt eine Fortent-

wlcklung für die verbindliche Bauleitplanung dar"und ist durch den 

Begriff des llEntwickelnsll aeg-edeckt. 

4. BESTEHENDE RErnTSVERHÄLTNISSE 

Der ges~te Bereich des neu zu erschließenden Bcitigebietes ,HHertlesberg,iI 

liegt derzeit planungsrechtlich im AUßenbereich und wird durch die Auf-

stellung des Bebauungsplanes erstmalig in einen-qüaliflzierten Be-

bauungsplan einbezogen. 

5. PLANBEREIa-I 

Der Planbereich ist so gewählt, daß zur Ortslage.hin an die dort vor-

liegenden Bebauungspläne direkt angeschlossen wird und somit p~anungs- , 

rechtlich keine 11 Lücken 11 entstehen. Zur freien Landschaft hin bilden 

vorhandene Feldwege die Plangebietsgrenzen. 

Der Planbereich umfaßt insgesamt ca. 22,1 ha, davon sind: 

Wohnbaufläche 

Gemeinbedarfsfläche 

Verkehrsfläche 
(einschi. Verkehrsgiün) 

Öffentliche Grünflächen 

Friedhofse~~iterungsge­

lände 

Private GrLlnflächen 

11,1 ha 

0,2 ha 

1/3 ha 
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6 _ STÄDI'EBAULICHE ZIEI.NORSTELLUNG 

Die landschaftlich exponierte und dennoch stadtnahe Lage des Gebietes sowie 

die Nachfrage nach entsprechendem Bauland bestimnen die zugrunde gelegten 

Planziele wesentlich: 

Die Bereitstellung angemessenen Zahl von Baugrundstücken für familien-

gerechtes, 'W1d' individuelles vJo{men in Fonn von freistehenden Eigenheimen, 

fuppelhäusern, Hausgruppen im Grenzbau . unq. Reihenhäusern stehen im Vorder-

g.rund. In geringerem Umfang werden im "Siedlungsschwerpun,kt:'~_ ~uch Bau-

flächen für Miet- und Eigentl.JffiSlNohnungen im Geschoßbau (3 Stockwerke) ausge-

wiesen. 

Der Abgrenzung Bauland ,- Grünfläche wurde wegen seiner Auswirkungen einer-
{~) 

seits für ganze Baugebiet andererseits für den einzelnen Gruridstücks~ 
, , 

eigentümer im gesamten Aufstellungs-und Abwägungsprozeß eine erhphte Be-

deutung beigEmessen. 

Die Anordnung und Gliederung der Bebauurig wird durch die verschiedenen to.I:XJ-

graphischen Bereiche best.irrmt. Ai:::geleitet aus den unter~ch~Erllichen lagen, 

wechselnden Beziehungen zur Landschaft (Aussicht, Ori.enti erung) "WUrden im 

Rahmen einer siedlungsräumlichen Gliedergng Wohngruppen mit eigenständiger 

Charakteristik gebildet 

- Wohnen auf HQchfläche 

- ,Wohnen zum Neckartal 

Wohnen an der Hangkante . (zur langgaßhaldejKirchgraben) < 

Die Art der Gruppierung, Höhenentwicklung und Ausbildung des Erschließungs-

systems bringen diese Gesichtspunkte städtebaulich zum Ausdruck: 

a) Dichtere Betauung (Geschoßbau, Reihenhäuser) auf der Hochflllche l..lffi 

die Haupterschließung gruppiert, 

b) Verdichteter Flacpbau (gereihte Hausgruppen, Gartenhofhäuser) 

durch Wohnwege erschlossen, Dn Süden urß Westen anschließend an die 

dichtere Bebauung" 

c) Doppel- und Einfamilienhäuser (l-geschossig) als südliche und \-'lest-

liche Randbebau1..mg ~ ebenfalls durch Wo~nwege erschlossen. 

Die Bebauung \vurde in w~chselseitige Beziehung zum Freiraum gesetzt, ins-

besordere an den Nahtstellen des Baugehietes Z1..IDrr Griinraum. 
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Auf die Erhaltung von Sichtbeziehungen zu den landscraftsbesttmmenden 

Ele:nenten ~ie Arrmer- lmd Neckartal, Öster"berg und Albrand - auch aus den 

inneren Bereichen des Baugebietes - wurde besonderer Wert gelegt. 

Ein ganz entscheidendes Ele~ent ist innerhalb des PlanbereichS neben 

Bauflächen die unbeb3.uten Flächen-der GriinraUin. Die Grunzonen sind 

keine Negativflächen, sondern hervorzuhebende Landschaftselemente, die 

sowohl von der Gesamtsituation (Fernwirkung) wie von der konkreten 

Situation (Naherlebnis) erforderlich sinc{. 

Die Zielvorstellung eines umschließenden Grünraumes für die Bebauung 

dan Herrlesberg und die Vermeidurq eines direkten Anschlusses an 

die vorhandene Bebauung ist in der Bauleitplanung (FNP-Entwurf) schon 

bis zum Jahr 1961 zurückzuverfolgen, Die große Bedeutung solcher 

gliedernden Grüngürtel ist an zahlreichen Hangzonen im Stadtgeb~et deut-

lich ablesbar. 

Zur Unterstützung dieser Zielvorstellungen ist vorgesehen, eine Baufibel 

auszuar1::eiteh, die reim Vollzug des Beba.uungsplan~s Beteiligten als 

zUr Hand gegeben "\lird,, 

7. AI<.T. DER BAUL:ta-IEN NUTZ1JNG 

Bei der Festsetzung Art der baulichen Nutzung war abzuwägen zwischen 

"reinan" und "allgemeinem" \illohngebiet .. Generell soll das gesamte Bauge-

biet dEm Wohnen dienen. Die hierzu notwendigen Folgeeinrichtungen und 

Dienstleistungen wie z.B. Läden, Wirtschaften, JugeI?-d1:::etreuung, kirch-

liche Einrichtungen, sollen gleichfalls zulässig sein. Aus diesem Grund ist 

der größte Teil des Planbereiches als "allgemeines.Wohngebietli (WA) einge-

stuft. Nur Randbereiche, in denen I:oppel- ader Einzelhäuser. eine gewisse 

Aufgelackertheit der Bebauung garantieren, \verden als "reine Wohngebiete" 

(l'ffi.) ausgewiesen, ~ zulässige publikums- und verkehrsi~tensi ve Nu(zungen 
den "verkehrsberuhigten Bereichen" herauszuhalten. Eine IIruhigere Wohn-

lage" bezüg.~ich des allgemeinen Lärmpegels \vird durch die AuS\veisung des 

'IWR~' nicht ge\vährleistet .. Insgesamt wird mit den getrof~enen Fest-

setzlmgen ein ordnender Rahnen fi..ir die mit dEm Vvohnen verträglichen und 

dem Wohngebiet dienenden Nutzungen - wie Dienstleistungen - geschaffen. 

Gleichzeitig sollen der ~'lohnql1alität meglicherweise abträgliche NUtzungen 

verhindert ",erden. 

aus 

Entsprechend der Absicht I im Siedllmgssch\verplmkt dem t\Tohngebiet dienende 

Läden, Dienstleistlmgen und soziale Einrichtlmgen anzusiedeln, Wl~de in einem 
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als "\AJ'A I" ausgewiesenen Bereich von ca. 2 CCO qm die t-1utzung der .L.LLu.'--!L..-

schoßzone auf entsprechende beschrän1<t. 

Eine in der Nähe plazierte IlGemeinbec1arfsflächell ist für die Erstellung 

eines Kindergartens vorgesehen. 

Die ausgewiesenen "allgemeinen orientieren sich TIn Prinzip 

an der Haupterschließung und umrahmen die verdichteten Bauformen (Ge-

schoßbaujReihenhäuser) 0 Die über erschlossenen individuelleren 

Bauformen sind -entsprechend in I1reinen ~\Tohngebieteri" ausgewie~en. Um den 

Charakter individueller Wormbereiche zu unterstreichen, 

wurde in Teilbereichen des eine Höchstzahl von 2 Wohnungen'je 

Wohngebäude festgesetzt. 

8. MASS DER BAULICJ:iEN NUTZUNG 

_ Aufgrund der exponierten landschaftsräurnlichen Lage sowie unter Berück-

sichtigung eines angestrebten individuellen, familiengerechten Wohnge-

biets charakters weist das qe:samt,e Baugebiet nur eine Hbnenentwicklung 

bis zu 3 Geschossen auf: Der überwiegende Teil ist auf zwei- und ein-

geschossige Bauweise beschränkt. Die dreigesc~Dssigen Baukörper werden 

im Norden" dEm Sie91ungsschwerpunkt zugeordnet} plaziert. Die Geschoßzah~en 

der vorgelagerten Bauten sich nach Süden und Osten bis auf 

ein Geschoß. Um in Teilbereichen eine städtebaulich beabsichtigte Hbnen-

enb\ficklung und Verdichtung der Bebauung auch sicher zu erreichen, werden 

die ausgewiesenen Gescboßzablen als ~\fingend festgesetzt. 

Um die angestrebte Ausprägung der Straßenräume zu 

werden die überoou"baren Grundstücksflächen jeweils auf den straßenraum 

ausgerichtet. In Teilbereichen des Plangebiets mit gleichartigen ~\~V'~~~U'~' 

ist bei ,einem Bodenordnungsverfahren mit stark unterschied-

lichen Grund§tücksgrößen zu rechnen (Beispiel: Grundstücke für Einfamilien-

und IbPJ?€l häuser von 5 I 5 ar 12 ar). 

Um hier dennoch eine annähernd gleiche Ausnutzung i~ Bezug auf Grund- und 

Geschoßfläche l~n damit gleiche Baumassen zu ermöglichen, werden Grund-

und C~schoßflächenzahl entsprechend differenziert. 
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Ein wesentliches des Bebauungsplanes ist eSj städtebaulich 

beabsichtigte Baustruktur auch tatsächlich zu ~rreichen: 

Wo ein gefaßter Straßenraum auf eine bestimmt~ Länge durch besonders ge-

gliederte Reihenhaustypen entstehen sbll} sollte keine Auflösung durch frei-

stehende Einzelhäuser erfolgen. Wo freistehende Einfamilienhäuser oder 

Doppelhäuser vorgesehen sind, sollte keine Verdichtung durch Reihenhäuser 

entstehenj wo nur' freistehende Einzelhäuser vopgesehen sind} sollte keine 

Verdoppelung der Nutzung durch Teilung Grundstücke für Doppelhäuser 

erfolgen~ 

Durch die Festsetzung "offene Bauweise (I derartige lJrnStrukturierungen 
, , 

nicht vermeidbar - ebenso städtebaulich wichtige Differenzierungen der 

Bauweise nicht erzielbar. Daher wurden für Teilbereiche des Plangebiets 

sondere Festsetzungen die BaU\veise getroffen und vor all~ Reihenhaus-

gruppen als "a"bweichende Bauweisenil e Um"einzelne abNeichende 

Bauweisen für Reihenhausgruppen weiter abzusichern, sind bei den Bauweisen 

("a2 und a3
11

) Nindestbreiten von Grundstücken vorgeschrieben. 

Zur Erstellung von Garagen rrdt Firsthöhen, über dei nach LEO allgemein zu-

lässigen Gesamth~he im Grenzabstand ist eine weitere abweichende Bat~eise 

festgesetzt worden. Dies ist auch durch die Festsetzung besonderer C~staltungs­

vorschriften für Garagendächer erforderlich. 

10. GESTALTUNG 

Als Leitbild der Gestaltung wird eine städtebauliche Einheit des Baug~biets 

im Gesamtbild angestrebt. D~e ge~tal t~ngsw:irksamen Festsetzungen beschränken 

sich dabei auf, die städtebaulich wesentlich mitsprechenden Elemente der Ein-

zelbauten und zugehöriger Elemente: 

Dies s,ind die C-ebäudekubaturen und die Dachlandschaft (durch Regelung 'der Trauf-

höhen und Dachformen) J das Material und die Farben der AUßenwände und Dachflächen 

savie die Geländemodelliertmg und Einfrieoigtlng' der Grundstücke zum 

StraßenratIDl. Spezielle Dachformen bei den Hauptgebäuden sind unter Beriick-

sichtigung der verschiedenen topogrgpbischen Gegebenheiten entwickelt lmd 

festgesetzt \vorden. 
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Die getroffenen Festsetzungen lassen genügend Spielraum für eine ge-

wünschte individuetle Baugestaltung durch den einzelnen Bauherrn offen. 

11. LANDSCHAFT 

Maßgebend für die Konzeption ist die Beachtung der umgebenden Lann-

schaft. ObstbaUlTlW'iesen irit Vordergnmd ,sowie der Blick z~ Österl:::x::rg, 

Neckartal und Albpanorama sind inter~ssante und viel~ältige Bezugspunkte 

und Orientierungsmerkmale für die Bewohner des Neubaugebi~teso 

Unter Berücksichtigung des wertvollen Baumcestandes an der I!Hangkuppe 11 des 

Herrlesbergs und der z.T. vorhandenen Windschutzhecken, bildet am ' 

nor&.[estlichen Rand des Baugebi~ts eine raurnbegrenzend~ Bepflanzung 

mit Bäumen, Busch- und strauchrainen einen deutliqhen Raumabscp1uß. 

Der Übergang von Bebauung und Freiraum erhält durch das.·,Abwechs~ln 

von Wohngruppen und landschaftsbezogenem Freiraum seinen Rhytmus. 

Die Grünflächen der Hangzone stellen auch für die Gesamtstadt ein 

stark gliederndes ElEment dar. Ihr Bestand und ihre Nutzung als Obst:...... 

baumwiesen und Gartenfläc'hen werden planungqrechtlich gesichert. Die 

Erhaltung der Grunzonen ist unter dem Aspekt einer gesamt:.stadtischen 

Planung als so bedeutend zu werten, daß demgegenü1::er die privaten 

Belange, die auf eine Überbaubarkeit gerade der exponierten Hanglage 

hinzielen, ,zutücktreten müssen. 

Ein Teilbereich der nach Süden hängigen Grünfläche wird für eine;Fried~ 

hofserNeiterung vorgesehen. Der Bedarf für diese Friedhofserweit~rung ist 

seit ca. 20 J:"ahren bekannt und in den entsprechenden Planungen auch 

~er so vorgesehen worden. Die Notwendigkeit zur Ausweisung weiterer 

Friedhofsflächen zeigt sich aufgrLlrld der letzten Jahre ~er deutlicher~ 

Durch ein Gutachten des geologischen Landesamtes ist ab:;}esichert, daß 

die vorgesehene Fläche unter Einhaltung bestimmter bautechnischer Maß-

nahmen für einen Friedhof geeignet ist. 

Der GrLmordnlingsplan des Landschaftsarchitekten bildet die Grundlage 

für die in-den Bebauungsplan übernommenen pflanzgebote und Pflanz-

bindungen. Als Richtlinienplan ist er dariiberhinaus wesentlicher Be-

standteil des vorliegenden Bebauungsplanes. 

a' 
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12. VERKEI-lRSERSrnLIESSUNC3 

. 1 Äußere Erschließung 

Die äußere Erschließung des Baugebiets .L.'LJ-''-'--'~ aufgrund der tor:o-

graphischen und verkehr lichen C~ebenheiten hauptsächlich über die 

Pfrondorfer Straße. Ein kleinerer, süd/westlicher Bereich wird an 

die Friedhofstraße und damit an den Ortskern von Lustnau angeburnen. 

12.2 Innere Erschließung 

Die Weiterführung der beiden gebietserschließen~en Straßen ist ent-

sprechend, den' Erfordernissen :im Gebiet konzipiert: Die Haupterschlies-

sung über den. Bereich "Staudenll erfaßt dievetdichteten Ea.u~onBn .. Ent-

sprechend deD abnehmenden Verkehrsmep~eh werden die weniger dichten 

Wohngruppen über I'v~kehrsberuhigte Bereiche" ""7 Straßen ohne be-

sondere Trennung von Fahr- und Gehwegfläche '- 'erschlossen. Die Gründe 

hierfür liegen in der sparsameren Dirnensionierung I in der besseren 

Nutzung der Fläche, in der (eDvarteten) größeren "Verkehrssicherheit 

und in einer besseren Wohnqualität für das WdhnurilEeld. 

Für die Wohnstraßen ist eine "Möblierung" Flächerl. (Bäume I Ra"batten 

zusätzlich Parkplätze, Poller, Schwellen od.er dergI.) erforderlich. 

Die Auf teilung erfolgt unter Berücksichtigung der konkreten 

Situation der angrenzenden Baugrundstücke. 

Eine Unterbrechung des allgemeinen Fahrverkehrs zwischen, den beiden 

Haupterschließungen des Gebiets verhindert Durchfahrtsverkehr . Nur 

für den Bus (ÖPNV) werden beide Erschließungsbereiche 11 kurzgeschlossen 11 • 

12.3 TIm gesamten Planbereich wird weitgehend auf die Belange des Fu~ 

gängers Rücksicht genomnen: Neben dem oben erwähnten System von 

Wohnstr~ßen dient in besornerer Weise eine ~ Gebietsinnern von 

Nord/Ost über die Ladengruppe llnd Kindergarten verlaufende Gehweg-

verbindlmg ZlTIll Orts zentrum von Lustnau dem Fußgänger. Ein Sj:6.zieI"W'eg 

am nordwestlic1ten 'C-e1;ietsrand biete't Aus si chtsmeglichkei ten zum Öster-

berg und zur Stadt. 
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12.4 Ruhender Verkehr 

Zur Ordnung der Parkierung - vor allEm in städtebaulich empfind-

lichen Bereichen - werden entsprechende Festsetzungen zumindest 

für Garagen notwendig: 

Für den Geschoßwohnungsbau wird die Unterbringung der notwendigen 

Stellplätze in Tiefgaragen-festgesetzt. 

Bei Re ihenh aus gruppen sind entweder Flächen für Garagenanlagen 

ausgewiE7sen oder die Garagen direkt im Haus vorgeseheri~ 

Bei den übrigen Bauformen kann die Anlage von Garagen innerhalb 

der festgelegten Baugrenzen erfolgen I sofern _- nicht im Einzelfall 

eine bestirrmte Garagenfläche festgelegt wurde. 

\~~ 

~\\ 
-, 

Für die Parkierung im öffentlichen Straßenraum-wird eine ausreichende 

Anzahl von Parkplätzen bereitgestellt (rd. 10 % der notwendigen 

privaten Stellplätze) ~ Die Parkplätze in den verkehrsberuhigten Be-

reichen werden teilweise erst beim Ausbau der straße lagernäßig fest-

gelegt. 

13. VER- UND DlTSORGUNG 

- Für die Wasserversorgung ist wegen der Höhenlage des Baugebietes der Bau 

eines neuen Hochbehalters erforderlich. Dieser ist im Bereich "Bitzle" 
vorges~hen und in den mittelfristigen Haushalt der stadtwerke aufgenarmen.';() 

Die Stromversorgung wird durch den Ausbau des Leitungsnetzes (Kabel) sowie 

einzelner Umspannstationen tm Baugebiet gewährleistet. j-

Zur Entsorgung wird das Baugebiet "Herrlesbergll teilweise an das vor-

handene Kanalnetz in der Steinbößstraße-, teilweise aLl das vorhandene Kanal-

netz im Bereich Friedhofstraße / C~ttfried-Pressel-Weg _angeschlossenb 
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Wänmeversorgung : 

Nach dEm novellierten Bundesbaugesetz können C-ebiete festgesetzt 

werden, in denen IIbest~te, die Luft erheblich verunreinigende 

Stoffe nicht verwendet werden dürfenIl (§ 9 Abs .. 1 2ift.. 23 BBauG) . 

Die in § 1 BBauG allgemein genannte "Erforderlichkeit" für ein-

schränkende Festsetzungen bedarI keines.gutachterlichen Nach\veises, 

sondern lediglich der Eiribindung in ein bezüglich der ZielsetzUng 

gerechtfertigtes und konsequentes Gesamtkonzept. 

Zur Abwägung der Belange, die für einen AusschlUß fester und flüssiger 

Heizmittel zur Raumbeheizung und Warmwasserberei tung sprechen )rrP-t. den 

~~~~~~gngg~~~~~/ist folgendes auszuführen: 

Die Baugebiete I I Herrlesberg" und '1Stauden" weisen entsprechend der 

Zielvorstellung llfamiliengerechtes ~\J'ohnenll eine relativ geringe 

Dichte auf (ca. 75 E/ha) J sodaß ein Anschluß an eine zentrale Wärme-

versorgung (Ferrihei~verk). aus wirtschaftlichen.q[Ünden jedenfalls 

ausscheidet. 

Fltr die Wärmeversorgung ist demnach von Einzelfeuerungen auszugehen, 

die bei der Verwendung von Holz, Kohle .und Heizöl sich als ~eltbe­

lastend auswirken können. 

Die geringe Dichte des Baugebietes, die weitgehend exponierte und da-

mit dem Wind ausgesetzte Hochfläche am östlichen Ortsrand von. Lustnau 

sowie die klimatischen Verhältnisse mit vorwiegend West- und Südwest-

winden lassen die Belastung nicht schwe~liegend erscheinen. Dennoch 

können Beeinträchtigungen der Luft im Baugebiet durch das Nebenei-

nander unterschiedlich .toner Gebäude nicht ausgeschlossen w-erden. Bei 

Inversionswetterl~gen oder N~bellagen ~Brden sich Luftbeeinträch~gungen 

du~ch Heizungsal:x]ase jedenfalls nicht vermeiden lassen& 

Gegen ein~n Heizmittelausschluß sprechen für die künftigen Be~ohner 

der Baugebi.ete evtl. hbllere Kosten I eine Beschränkt.mg der AuS\vahl-

möglichkeiten s~vie eine geringere Sicherheit der Versorgung ~ 

Krisenfall. 

Im Energiekonzept der Stadt\verke für die Gesamtstadt ist vongesehen1 

das Bauqebiet mit Gas zu versorgen, was bezüglich der Imrr~ssionen als 

gLmstig zu beurteilen 

Unter Berücksichtigur.q der aren genannten· Hird von einen 

~usschllill bestimnter Brennstoffe im Bebauungsplan abgesehen. 
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14. BODENORmU1\lG 

Der Bereich I1Herrlesberg" weist eine Parzellenstruktur auf, die nach 

Lage, Form und Größe nicht für eine bauliche Nutzung geeignet ist. 

Zur Durchführung der beabsichtigten Bebauung und zur Sicherung der 

Verkehrs flächen ist daher eine gesetzliche BaulandurnJegung erfo~der­

lich. 

15. KOSTEl'l 

Überschlägig \\rurden für die Erschließung der Neubaugebiete "Herrlesb~rgll 

und 'IStaudenr, folgende Kosten ermittelt: (~) 

Straßenbau einschließlich Anschluß an die 
Pfrondorfer Straße ca. _ 5, 3 -Nio. --DY1 

- "Kanale;r-schli.eßung einschließlich der An-
schlußstrecken an "die bestehenden Kanäle 
Kirchgraben, Steiribößstraßet Friedhofstraße 

Wasserversorgung (einschl @ f}ochJ:ehäl ter) 

Gasversorgung 

Bepflanzung, Grünanlagen und Kinderspiel-
plätze 

16. ZEITLICHE VERWIRKLICf-TIJJ.\1G 

ca. 

ca. 

ca. 

ca. 

3,4>5 Mio. DM -

2,7-5 Mio. DM 

1,38 Mio. ll-1 

0,87 Nio. IM. 

Nach den Zielvorstellungen des Flächennutzungsplanes sowie der der-

zeitigen Wohnraumsituation ist auch_mittelfristig von einem weiteren 

Wohnraumbedarf auszugehen. Im rrdttelfristigen Finanzplan 1982 ist deshalb 

vorgesehen, ab 1984 mit" der Erschließung der Baugebiete 1 I Herr lesbefg" und 

11 stauden I I zu beginnen, wobei noch offen ist, "in welcher Reihenfolge die 

Erschließu~g der einzelnen Teilgebiete erfolgen soll. 

Das Umlegungsverfahren ist bereits eingeleitet worden und soll mit 

dem Bebauungsplanverfahren - soweit wie möglich - parallel geführt 

werden. 

TLi.~Ji.ngen, den 1.Q.1982/22.6.1983 


